
 

 

 Vorlage Nr.  4073.2  

Laufnummer 18566 

Geschäftsbericht 2025 

 

Bericht und Antrag der erweiterten Staatswirtschaftskommission 

vom 3. Juni 2026 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die erweiterte Staatswirtschaftskommission (Stawiko) hat den Geschäftsbericht 202 5 (Vorlage 

Nr. 4073.1 - 00000) an der ganztägigen Sitzung vom 3. Juni 2026 beraten. Neben Finanzdirek-

tor Heinz Tännler haben auch Roger Wermuth, Leiter Finanzverwaltung, und Reto Ruprecht, 

Leiter Finanzkontrolle, an der Sitzung teilgenommen. Das Protokoll führte Peter Berchtold, Sta-

wiko-Sekretär. Wir gliedern unseren Bericht wie folgt: 

 

1. Ausgangslage (Seiten 3–74) 1 
2. Eintretensdebatte 3 
3. Berichterstattung der Finanzkontrolle 4 
4. Hinweise zur ganzen Verwaltung 5 
5. Detailberatung nach institutioneller Gliederung (Seite 75–392) 6 
6. Bilanz (Seite 393–400) 8 
7. Anhang zur Jahresrechnung (Seiten 401–418) 9 
8. Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Seiten 419–430) 9 
9. Separatfonds (Seiten 431–437) 10 
10. Finanzstatus 10 
11. Jahresergebnis der Erfolgsrechnung 10 
12. Anträge 11 
 

1. Ausgangslage (Seiten 3–74) 

Der Bericht des Regierungsrats gibt einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen im Fi-

nanzhaushalt des Kantons. Die Stawiko hat dazu keine ergänzenden Bemerkungen  und hat da-

von Kenntnis genommen. 

1.1 Übersicht 

Der Ertragsüberschuss der Jahresrechnung 2025 beträgt 429,4 Millionen Franken und übertrifft 

den budgetierten Ertragsüberschuss um 198 Millionen Franken. Nachfolgende Grafik zeigt die 

Entwicklung von Aufwand und Ertrag in den letzten fünf Jahren:  
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1.2 Aufwände 

In der Jahresrechnung 2025 lagen die Aufwände um 41,1 Millionen Franken oder 2 % tiefer als 

budgetiert. Hauptgründe waren die tieferen Abschreibungen und Transferaufwände. 

 

Mit 431,1 Millionen Franken bildet der Beitrag des Kantons Zug an den Nationalen Finanzaus-

leich (NFA) eine gewichtige Aufwandposition. Die Entwicklung über die letzten sechs Jahre 

wird in der folgenden Grafik aufgezeigt: 

 

 

 

In den nächsten Jahren ist davon auszugehen, dass der Beitrag des Kantons Zug an den NFA 

weiter ansteigen wird. Dieser Entwicklung gilt es sich bewusst zu sein. Aufgrund der zeitlichen 

Differenz zwischen Berechnung des Ressourcenausgleichs und der entsprechenden Bemes-

sungsjahre bleibt der Beitrag des Kantons Zug bei allfälligen schlechteren Jahresabschlüssen 

aufgrund tieferer Fiskalerträge trotzdem hoch und verringert sich erst zeitverzögert. So sind 

zum Beispiel für die Berechnung des Ressourcenausgleichs 2025 die steuerlichen Bemes-

sungsjahre 2019, 2020 und 2021 massgebend. 

1.3 Erträge 

Auf der Ertragsseite betrugen die Abweichungen zum Budget plus 157 Millionen Franken oder 

7 %. In erster Linie ist dies auf die Zunahme bei den Kantonssteuern sowie beim Finanzertrag 

zurückzuführen. 

 

Der Fiskalertrag bestehend aus den Kantonssteuern und den Verkehrsabgaben lag um 

127,5 Millionen Franken oder 11,7 % über Budget. 

 

Der Kantonssteuerertrag hat sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:  
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Bei den natürlichen Personen lagen die Steuererträge um 105,1 Millionen Franken oder 18,3 % 

über dem Budget. Dies ist im Wesentlichen auf eingegangene und veranlagte Steuerdeklaratio-

nen für frühere Jahre zurückzuführen, in denen höhere Einkommens- und Vermögensfaktoren 

deklariert und veranlagt wurden, als sie bisher provisorisch in Rechnung gestellt waren. Die 

Steuererträge der juristischen Personen lagen um 25,1 Millionen Franken oder 5,3 % über den 

Erwartungen, was auf zusätzliche grössere Umstrukturierungen einzelner Unternehmensgrup-

pen zurückzuführen ist. 

1.4 Detailinformationen 

Die Geldflussrechnung zeigt die Vorgänge, die zur Liquiditätsabnahme von 223,4 Millionen 

Franken geführt haben. Wenn dazu die Veränderung der Festgelder über drei Monate sowie 

die Veränderungen der aufgelaufenen Rückerstattungssteuern und der Finanzverbindlichkeiten 

berücksichtigt werden, beträgt die Liquiditätszunahme 308,9 Millionen Franken. 

 

Bei den Kennzahlen ist unter anderem ersichtlich, dass die «Nettoschuld pro Einwohner/in» 

von minus 15 642 auf minus 17 794 Franken zugenommen hat (negative Werte bedeuten ein 

Nettovermögen). 

 

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, welcher Anteil an den Nettoinvestitionen mit den im glei-

chen Jahr erwirtschafteten Mitteln finanziert werden kann. Das gute Ergebnis der Erfolgsrech-

nung hat dazu beigetragen, dass der Wert mit 249,9 % hoch ausgefallen ist. 

 

Weitere Detailinformationen umfassen übersichtliche Zusammenstellungen der Erfolgsrech-

nung und der Investitionsrechnung, einerseits nach Artengliederung und andererseits nach der 

institutionellen Gliederung. Ebenfalls enthalten sind Fünfjahresvergleiche der Nettoinvestitio-

nen, der Finanzrechnung und der Bilanz. 

 

2. Eintretensdebatte 

Der Geschäftsbericht 2025 liegt mit Datum vom 3. März 2026 vor. Er umfasst den Jahresbe-

richt des Regierungsrats, die Jahresrechnung sowie die Berichterstattung der Direktionen und 

Ämter in der institutionellen Gliederung. Ebenfalls enthält er die Jahresabschlüsse der richterli-

chen Behörden, der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten sowie der Separatfonds. 

 

Der Geschäftsbericht ist eine Vorlage, auf die der Kantonsrat zwingend eintreten muss. In §  41 

Abs. 1 Bst. g der Kantonsverfassung ist festgelegt, dass er über die Staatsrechnung Beschluss 

zu fassen hat. Eintreten war in der Stawiko unbestritten. 

 

Bei der Vorbereitung zur Beratung haben die Stawiko-Delegationen den Direktionen detaillierte 

Fragen gestellt. Die schriftlichen Auskünfte wurden anlässlich der Visitationen mit den Direkti-

onsvorstehenden und zum Teil auch mit Amtsleitenden besprochen. Die  Stawiko bedankt sich 

bei allen Beteiligten für die Beantwortung der Fragen und für die weiterführenden Auskünfte 

anlässlich der Visitationen. 

 

Zudem hat die Stawiko die Stellungnahme des Regierungsrats zu den Aufforderungen beraten, 

welche mit dem Stawiko-Bericht zum Budget 2026 vom 29. Oktober 2025 gestellt wurden. Die 

Stawiko dankt dem Regierungsrat für die seriöse Aufarbeitung. Die Stellungnahme des Regie-

rungsrats vom 17. März 2026 liegt diesem Bericht bei  (Beilage 1). 
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Gemäss § 18 der Geschäftsordnung des Kantonsrats (GO KR) vom 28. August 2014 (BGS 

141.1) übt die Stawiko die Oberaufsicht über den Regierungsrat, die Verwaltung und die kanto-

nalen Anstalten aus. Bezüglich der Gerichte, der Ombuds- und der Datenschutzstelle übt sie 

die Oberaufsicht in den finanziellen Belangen aus. Die Stawiko hat sich einen vertieften Ein-

blick bezüglich Gesetzmässigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Plausibilität 

verschafft. Alle Stawiko-Delegationen haben für ihre Bereiche Berichte verfasst, die bei der Be-

ratung vorlagen. 

 

Die Stawiko dankt dem Regierungsrat und allen Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung, der 

Schulen und der richterlichen Behörden für ihre Arbeit, die sie für den Kanton leisten. Sie alle 

tragen dazu bei, dass der Kanton Zug erfolgreich unterwegs ist.  

 

3. Berichterstattung der Finanzkontrolle 

3.1 Stellung, Auftrag und Wirkung 

Als Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons unterstützt die Finanzkontrolle die Entscheide 

von Kantons- und Regierungsrat mit objektiven Berichten und trägt zur Verbesserung und 

Transparenz bei. Dabei handelt die Finanzkontrolle unabhängig, unparteiisch und kompetent, 

um ein funktionsfähiges, stabiles und rechtskonformes staatliches Handeln zu unterstützen.  

 

Die Finanzkontrolle legt das jährliche Prüfprogramm selbstständig fest. Sie orientiert sich dabei 

an den finanziellen und wirtschaftlichen Risiken des Kantons Zug, berücksichtigt die Erkennt-

nisse aus früheren Prüfungen und stellt eine ausgewogene Abdeckung aller Direktionen und 

Gerichte sicher. 

 

Neben der Abschlussrevision der Jahresrechnung des Kantons führt die Finanzkontrolle wäh-

rend des Jahres gezielte Finanzaufsichtsprüfungen durch. Diese umfassen insbesondere Amts-

revisionen einschliesslich IKS-Prüfungen, generelle IT-Kontrollen von Finanzapplikationen so-

wie Bereichs- und Prozessrevisionen und Prüfungen von Projekt- und Kreditabrechnungen. Im 

Fokus stehen dabei sowohl die Prozesse als auch die Erfolgs- und Investitionsrechnung. Die 

entsprechenden Berichte stehen den Mitgliedern der Stawiko, den zuständigen Direktionen 

bzw. Gerichten sowie der Finanzdirektion digital zur Verfügung. Die Tätigkeit der Finanzkon-

trolle fördert und sichert das Vertrauen in die Integrität des staatlichen Handelns.  

 

Gemäss §§ 47–49 des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (FHG, BGS 611.1) nimmt 

die Finanzkontrolle Sachverhalte in ihre Berichte auf und gibt: 1 

- Hinweise 

- Empfehlungen 

- Beanstandungen 

- Hinweise auf strafbare Handlungen 

 

Im Zentrum dieser Sachverhalte stehen Massnahmen zur Behebung und Vorbeugung von Män-

geln sowie zur Stärkung der Gesetzmässigkeit, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der 

 
1 Begriffserläuterungen: «Sachverhalt» = Erläuterung eines Ist-Zustands, der nicht dem erwarteten Soll-

Zustand (Mangel) entspricht und aus dem sich Hinweise, Empfehlungen oder Beanstandungen erge -
ben. «Hinweis» = kleinerer Mangel bzw. Abweichung vom Soll-Zustand mit geringerer Wesentlichkeit. 
«Empfehlung» = mittlerer wesentlicher Mangel (Abweichung vom Soll-Zustand) mit Vorbehalt be–
züglich der Ordnungs- und/oder Rechtmässigkeit im behandelten Bereich. «Beanstandung» = 
grösserer wesentlicher Mangel (Abweichung vom Soll-Zustand) mit Vorbehalt oder Einschränkung 
bezüglich der Ordnungs- und/oder Rechtmässigkeit im behandelten Bereich. 
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Wirksamkeit (Grundsätze und Haushaltsregeln, § 2 FHG) sowie zur Sicherstellung der Trans-

parenz und der Effektivität des Internen Kontrollsystems (IKS).  

3.2 Prüftätigkeit und Genehmigungsempfehlung 

Im Jahr 2025 hat die Finanzkontrolle 59 Revisionsberichte veröffentlicht, im Jahr 2026 bisher 

22 (Stand: 13. Mai 2026). Davon entfallen 22 Berichte auf Revisionen externer Jahresrechnun-

gen und 59 Berichte betreffen die Finanzaufsicht des Kantons Zug (einschliesslich der kantona-

len Anstalten PH Zug und JVA Bostadel). 

 

Seit dem letzten Bericht zur Jahresrechnung des Kantons sprach die Finanzkontrolle in den Fi-

nanzaufsichtsberichten (Stand: 13. Mai 2026) vier Beanstandungen, 94 Empfehlungen sowie 

zahlreiche Hinweise aus. Darüber hinaus ergaben sich aus der Prüftätigkeit der Finanzkontrolle 

zwei Hinweise auf strafbare Handlungen. 

 

Der Stawiko wurde mitgeteilt, dass die beiden Hinweise auf strafbare Handlungen sowie die 

Beanstandungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Ordnungs- und Rechtmässigkeit der 

Jahresrechnung 2025 haben. Zudem wurden sämtliche von der Finanzkontrolle den geprüften 

Stellen gesetzten Fristen zur Behebung der Beanstandungen eingehalten.  

 

Die Umsetzung der ausgesprochenen Empfehlungen wird jeweils bei der nächsten Revision 

überprüft und der Stawiko in Berichten transparent dargelegt. Die Stawiko erhält sämtliche Be-

richte der Finanzkontrolle. Anlässlich der Visitationen kann sich die Stawiko zudem nach den 

Empfehlungen, Beanstandungen und deren Umsetzungsstand erkundigen.  

 

Fazit: Im Rahmen der Abschlussrevision der Jahresrechnung des Kantons prüft die Finanzkon-

trolle insbesondere die Bilanzpositionen sowie die Einhaltung der Rechnungslegungsvorschrif-

ten. In ihrem Bericht Nr. 22-2026 vom 13. Mai 2026 stellt die Finanzkontrolle aufgrund der 

stichprobenweise durchgeführten Prüfung fest, dass die Jahresrechnung für das am 31. De-

zember 2025 abgeschlossene Rechnungsjahr im Wesentlichen den Vorgaben des Finanzhaus-

haltgesetzes vom 31. August 2006 (FHG, BGS 611.1) entspricht. Die Finanzkontrolle empfiehlt, 

die Jahresrechnung 2025 des Kantons Zug mit einem Ertragsüberschuss von 429,4 Mio. Fran-

ken zu genehmigen. 

 

4. Hinweise zur ganzen Verwaltung 

4.1 Budgetkreditüberschreitungen 

Gestützt auf § 34 Abs. 4 des Finanzhaushaltgesetzes (BGS 611.1) ist die engere Stawiko je-

weils zu informieren, wenn bei gebundenen Ausgaben das Budget wesentlich überschritten 

wird. Von einer wesentlichen Abweichung kann in der Praxis gesprochen werden, wenn diese 

mehr als 10 % der Kreditsumme oder mehr als 0,1 Millionen Franken beträgt. Damit ist eine 

Richtschnur vorgegeben, jedoch muss die Wesentlichkeit in jedem Fall durch die Organisati-

onseinheit individuell beurteilt werden. In Bezug auf die Jahresrechnung 2025 hat die engere 

Stawiko von 30 Beschlüssen des Regierungsrats (RRB) oder der Direktionen Kenntnis genom-

men, welche in der Beilage 2 aufgeführt sind. Insgesamt ging es dabei um Budgetkreditüber-

schreitungen in Höhe von rund 5,3 Millionen Franken in der Erfolgsrechnung und rund 8,9 Milli-

onen Franken in der Investitionsrechnung. 
  



   

Seite 6/27 4073.2  - 18566  

 

 

 

4.2 Personalstellen 

Die Personalstellenübersicht, die der Stawiko bei der Beratung jeweils vorliegt, findet sich in 

der Beilage 3 zu diesem Bericht. Per Ende 2025 waren insgesamt rund 2’239 Personalstellen 

in der kantonalen Verwaltung und bei den richterlichen Behörden besetzt. Budgetiert waren 

rund 7 Stellen mehr. Es gilt zu beachten, dass es sich bei dieser Aufstellung um eine Moment-

aufnahme handelt. 

 

Die Stawiko stellt fest, dass die vom Kantonsrat bewilligten Stellen teilweise überschritten wer-

den (im Jahr 2025 zum Beispiel bei der Zuger Polizei oder beim Strassenverkehrsamt).  

 

➔ Der Regierungsrat wird aufgefordert, das im Jahr 2026 eingeführte HR-Reporting zu nutzen 

und insbesondere die vom Kantonsrat bewilligten Stellenplanvorgaben jederzeit einzuhalten. 

4.3 Zeit- und Ferienguthaben 

Die Rückstellung für aufgelaufene Zeit- und Ferienguthaben betrug 14,9 Millionen Franken und 

somit rund 0,2 Millionen Franken weniger als im letzten Jahr. Der Stundensaldo stieg um rund 

1’553 auf insgesamt 192’074 Stunden. Die Gründe für diesen Anstieg liegen vorwiegend in 

Mehrleistungen aufgrund Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Weiterbildung oder der Übernahme 

von zusätzlichen Aufgaben. Der betragliche Rückgang resultiert aus tieferen Stundensätzen als 

im Vorjahr sowie einem im Verhältnis höheren Stundensatz des Lehrpersonals bei rückläufigen 

Stunden. 

 

5. Detailberatung nach institutioneller Gliederung (Seite 75–392) 

Die Detailberatung der Jahresrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) wurde auf-

grund des Geschäftsberichts vom 3. März 2026 vorgenommen. Folgende Bereiche wurden an 

der Stawiko-Sitzung speziell diskutiert: 

 

1126 Staatsarchiv 

Die Ziele des Projekts «Moderne Zuger Kantonsgeschichte» konnten nicht erreicht werden. Da 

die Projektleitung neu ausgeschrieben werden musste, steht das Projekt rund zwei Jahre nach 

Rechtskraft des Objektkredits praktisch wieder am Anfang. 

 

➔ Der Regierungsrat wird aufgefordert, das Projekt «Moderne Zuger Kantonsgeschichte» eng zu 

begleiten und zu überwachen, damit es nicht noch zu grösseren Verzögerungen bei der Umset-

zung kommt. 

 

1552 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz 

Gemäss § 18 Abs. 2 des Kantonsratsbeschlusses über die Geschäftsordnung des Kantonsrats 

(GO KR, BGS 141.1) übt die Stawiko in finanziellen Belangen die Oberaufsicht über die Kin -

des- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) aus. Diese Oberaufsicht in finanziellen Belangen 

erfolgt im Rahmen der Visitation durch die Stawiko-Delegation bei der Direktion des Innern. 

Der Geschäftsbericht der KESB wird als eine separate Vorlage Nr. 4086.1 - 00000 dem Kan-

tonsrat unterbreitet und von der Justizprüfungskommission komment iert. Die Stawiko verzichtet 

auf eine separate Berichterstattung. 
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Die organisatorische Trennung von Amtsleitung und Präsidium wird gemäss Auskunft der Di-

rektion des Innern bereits in nächster Zeit ohne die notwendige Anpassung der gesetzlichen 

Grundlagen vollzogen. Die Stawiko beurteilt dieses Vorgehen ohne umgehende Anpassung der 

gesetzlichen Grundlagen als kritisch. 

 

1790 Amt für Kultur 

Innerhalb des Kunsthauses Zug bestehen gemäss Medienberichten Unstimmigkeiten. Die Sta-

wiko befürchtet auch für den Kanton Zug einen Reputationsverlust, wenn diese Unstimmigkei-

ten nicht innert nützlicher Frist geregelt werden können. 

 

➔ Der Regierungsrat wird aufgefordert, nach seinen Möglichkeiten so zu agieren, dass im Kunst-

haus Zug wieder Ruhe einkehrt und ein allfälliger Reputationsverlust – auch für den Kanton 

Zug – vermieden werden kann. 

 

2019 Kaufmännisches Bildungszentrum 

Die Reform «Kaufleute 2023» wird gesamtschweizerisch – insbesondere aber auch beim Kauf-

männischen Bildungszentrum Zug (KBZ) – kritisch hinterfragt. Es besteht der Eindruck, dass 

das KBZ die Reform an vorderster Front vorantreibt. Dies wird seitens der Stawiko kritisch be-

urteilt, insbesondere auch im Zusammenhang mit den anstehenden Investitionen für den Um-

bau und die Instandsetzung des KBZ. 

 

➔ Der Regierungsrat wird aufgefordert, für die Stawiko einen Vergleich über die Umsetzung der 

Reform «Kaufleute 2023» in den verschiedenen Kantonen und eine Beurteilung über die Um-

setzung beim Kaufmännischen Bildungszentrum Zug zu erstellen und abzugeben. 

 

3060 Hochbauamt 

Beim Projekt Gesamtinstandsetzung mit Neubau der Justizvollzugsanstalt Bostadel bestehen 

Unsicherheiten in Bezug auf die Kostenentwicklung, die Terminplanung und der vertraglichen 

Situation mit den Generalplanern. Da der genehmigte Verpflichtungskredit nicht ausreichen 

wird, besteht eine erhöhte Informationspflicht gegenüber dem Kantonsrat. Es wird von der Sta-

wiko erwartet, dass spätestens nach der anberaumten Sitzung der Baudelegation im 3. Quartal 

2026 eine konkrete Kostenbandbreite kommuniziert wird. 

 

➔ Der Regierungsrat wird aufgefordert, den zuständigen Kommissionen und dem Kantonsrat zeit-

nah darzulegen, in welcher Grössenordnung ein Zusatzkredit für die Planung der Gesamtin-

standsetzung mit Neubau der Justizvollzugsanstalt Bostadel  zu erwarten ist. 

 

3050 Amt für Umwelt 

Im Bereich PFAS ist die aktuelle Situation stark durch Unsicherheiten geprägt und auch abhän-

gig von Vorgaben und Massnahmen des Bundes. 

 

➔ Der Regierungsrat wird aufgefordert, eine schriftliche Lagebeurteilung zu PFAS – unter Berück-

sichtigung der Erkenntnisse des Bundes und der Massnahmen anderer Kantone – zu erstellen. 
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3590 Zuger Polizei 

Der künftige Austritt des Kantons Bern aus der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) 

bringt verschiedene Herausforderungen. Das Konkordatsvertragswerk ist 20 Jahre alt und nicht 

mehr in allen Belangen ausreichend. Die Erarbeitung eines neuen Vertrages ist aufwändig und 

erfordert eine Ratifizierung durch alle Konkordatskantone. Die Revisionsstelle der IPH hat erst-

malig eine Warnung vor Überschuldung abgegeben. Für die notwenige Bilanzsanierung kommt 

eine Einmaleinlage von ca. 20 Millionen Franken (Anteil Kanton Zug ca. 1 Million Franken) als 

gebundene Ausgabe oder Darlehen der Kantone (tiefere Zinsbelastung) in Frage. Die mögli-

chen Massnahmen werden derzeit auf Stufe Konkordatsbehörde diskutiert. Die Sanierung der 

Erfolgsrechnung soll über eine Erhöhung der Leistungspauschalen erfolgen . Man muss sich vor 

Augen führen, dass die Schule gegenüber 2007 doppelt so viele Schüler ausbildet.  

 

Der Kantonsrat wird auf die drohende Überschuldung der Interkantonalen Polizeischule Hitz-

kirch (IPH) aufmerksam gemacht. 

 

Die Stawiko stellt fest, dass in der Personalstellenübersicht der kantonalen Verwaltung per 

31. Dezember 2025 (Stand 18. Februar 2026) die Zuger Polizei nur gesamthaft mit 361,71  Stel-

len aufgeführt ist. Demgegenüber wird zum Beispiel das Strassenverkehrsamt mit total 

47,9 Stellen zusätzlich noch in die Bereiche «Führung, «Prüfung», «Zulassung», «Zentrale 

Dienste» und «Recht» aufgeteilt. 

 

➔ Der Regierungsrat wird aufgefordert, auf der Liste der Personalstellenübersicht der kantonalen 

Verwaltung auch bei der Zuger Polizei die Aufteilung nach den verschiedenen Bereichen – ähn-

lich wie beim Strassenverkehrsamt – aufzuzeigen. 

 

Für die Stawiko fehlt bei der Zuger Polizei eine langfristige Planung. So wurden zum Beispiel 

vor Jahren Polizeiposten aufgehoben. Diese Lücke soll nun wieder mit dem Projekt «bürger-

nahe Polizei» geschlossen werden. Aufgrund der Grösse der Amtsstelle erwartet die Stawiko, 

dass die Zuger Polizei eine mittel- bis langfristige Planung erarbeitet und diese der Stawiko-

Delegation zum Beispiel im Zusammenhang mit neuen Personalstellen vorlegen kann.  

 

5050 Amt für Informatik und Organisation 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Informatik und Organisation (AIO), der IT Services 

Zug AG und den Gemeinden ist darauf ausgerichtet, in verschiedenen Bereichen (IT -Architek-

tur, IT-Infrastruktur und Fachapplikationen) enger zusammenzuarbeiten. Aufgrund der unter-

schiedlichen Entwicklung, Ausrichtung und Ersatzzyklen wird die Synchronisierung jedoch 

mehrere Jahre beanspruchen. Die Eigentümerstruktur der IT Services AG mit der Stadt Zug als 

Hauptaktionärin ist speziell. Es wird sich in Zukunft zeigen, ob die Beteiligungsverhältnisse zu 

Problemen (zum Beispiel in Bezug auf die Ergebnispolitik) führen. 

 

6. Bilanz (Seite 393–400) 

Die wichtigsten Bilanzveränderungen gegenüber dem Vorjahr sind kurz erläutert.  

 

Das Finanzvermögen hat um 332,2 Millionen Franken auf rund 3,4 Milliarden Franken zuge-

nommen. Das Eigenkapital ist um 405 Millionen Franken angestiegen und beträgt per Jahres-

ende rund 3 Milliarden Franken. Davon sind 134,5 Millionen Franken in Spezialfinanzierungen 

gebunden, namentlich für den Strassenbau. Bei der Position «Total Bilanzüberschuss» handelt 

es sich um das freie Eigenkapital, das sich per Ende Jahr auf 2,9 Milliarden Franken beläuft. 

Es zeigt sich, dass die Verhältnisse von Finanz- zu Verwaltungsvermögen und von Fremd- zu 

Eigenkapital weiterhin von einer soliden Bilanzstruktur zeugen.  



   

 4073.2  - 18566 Seite 9/27 

 

 

7. Anhang zur Jahresrechnung (Seiten 401–418) 

Auf den Seiten 414–418 sind Status und Abrechnung der Verpflichtungskredite aufgelistet. Ge-

mäss § 28 Abs. 8 des Finanzhaushaltgesetzes werden abgerechnete Verpflichtungskredite bis 

zu 10 Millionen Franken im Anhang zur Jahresrechnung aufgeführt und dem Kantonsrat zur 

Genehmigung beantragt. Dieses Jahr handelt es sich um: 

­ Kredit von brutto 1,7 Millionen Franken für den Ausbau Hinterburgmülibach, Neuheim, 

­ Folgende Kredite im Rahmen des Strassenbauprogramms 2014-22, erstreckt bis 2026: 

- von netto 1,9 Millionen Franken für die KS P, Sand AG-Knoten Industrie, Neuheim, 

- von netto 1,3 Millionen Franken für die KS P, Knoten Industrie-Knoten Blatt, Neuheim, 

- von netto 3,1 Millionen Franken für die KS 25/368 Sinser-/Drälikerstr. Knoten Zollhus, 

Hünenberg, 

- von netto 2,1 Millionen Franken KS Kanton Zug, Kommunikation und Leittechnik 2016+ . 

 

Die Kreditabrechnungen wurde durch die Finanzkontrolle geprüft. 

 

➔ Die Stawiko beantragt dem Kantonsrat, diesen abgeschlossenen Verpflichtungskredit zu ge-

nehmigen.  

 

8. Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Seiten 419–430) 

8.1 Pädagogische Hochschule Zug (PH Zug) 

Die PH Zug wird analog zu den Ämtern der kantonalen Verwaltung mit Leistungsauftrag und 

Globalbudget geführt. Sie ist administrativ dem Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hoch-

schule der Direktion für Bildung und Kultur zugeordnet.  

 

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 0,7 Millionen Franken ab. Der 

Ertragsüberschuss ergibt sich aus dem Wachstum der Studierendenzahlen sowohl im Ba-

chelor- wie auch im Masterstudiengang. Der Kantonsbeitrag entspricht dem budgetierten Be-

trag von 13,4 Millionen Franken abzüglich der Rückerstattung von 3,3 Millionen Franken ge-

mäss § 16 Abs. 4 des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule Zug (PH-Gesetz, PHG, 

BGS 414.41) an den Kanton. Der Nettobetrag von 10,1 Millionen Franken ist in der Kosten-

stelle 1730 dem Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule belastet. Die PH Zug 

weist eine Bilanzsumme von rund 9,8 Millionen Franken auf, rund 4,1 Millionen Franken höher 

als im Vorjahr. Die allgemeinen Reserven betragen nach Zuweisung des Ertragsüberschusses 

rund 2,5 Millionen Franken. 

 

Die Finanzkontrolle gibt in ihrem Prüfbericht (Nr. 19-2026 vom 20. April 2026) verschiedene 

Empfehlungen und Hinweise ab und empfiehlt dem Regierungsrat, die Jahresrechnung 202 5 

dem Kantonsrat zur Genehmigung zu beantragen. 

8.2 Justizvollzugsanstalt Bostadel 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 des Vertrages zwischen den Kantonen Basel -Stadt und Zug zur Errich-

tung und zum Betrieb einer gemeinsamen Strafanstalt im Bostadel (siehe Anhang zu BGS 

332.31) haben die Parlamente beider Kantone die Jahresrechnung zu genehmigen.  

 

Die Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von rund 0,06 Millionen Franken ab. 

Der vertraglich vereinbarte Anteil des Kantons Zug beträgt ein Fünftel oder rund 0,013 Millio-

nen Franken. Die Verbuchung erfolgt im Amt für Justizvollzug (Amtsnummer 3596) der Sicher-

heitsdirektion. 
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Die Jahresrechnung wurde von den Finanzkontrollen der beiden Kantone revidiert. In ihrem Be-

richt Nr. 17-2026 vom 14. April 2026 halten sie fest, dass sie bei der Revision nicht auf Sach-

verhalte gestossen sind, aus denen sie schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht 

dem schweizerischen Gesetz und dem Vertrag entspricht.  

8.3 Gebäudeversicherung Zug  

Der Regierungsrat hat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2025 genehmigt und der 

Kantonsrat nimmt diese zur Kenntnis. Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat eine separate 

Vorlage Nr. 4087.1 - 18535 unterbreitet, wozu die Stawiko mit einem separaten Bericht Stel-

lung nimmt. 

 

9. Separatfonds (Seiten 431–437) 

Separatfonds sind formell ausgeschiedene, rechtlich nicht verselbständigte Teile des Staats-

vermögens und werden am Ende des Geschäftsberichts ausgewiesen. Auf Seite 433 findet sich 

eine kurze Gesamtwürdigung. Die Finanzkontrolle bestätigt in ihrem Bericht Nr. 2 1-2026 vom 

13. Mai 2026, dass die Rechnungsführung im Wesentlichen ordnungsgemäss erfolgte und 

empfiehlt, die Jahresrechnung 2025 mit einem Ertragsüberschuss von rund 2,2 Millionen Fran-

ken zu genehmigen. Die Stawiko hat dazu keine weitergehenden Bemerkungen. 

 

10. Finanzstatus 

Gemäss § 38 Abs. 1 Bst. e des Finanzhaushaltgesetzes erstellt der Regierungsrat einen Fi-

nanzstatus mit den Gesamtauswirkungen von neuen Vorlagen zuhanden der Stawiko und des 

Kantonsrats. Der aktuelle Finanzstatus erfasst die finanziellen Auswirkungen derje nigen Ge-

schäfte, die in der Zeit vom 24. September 2025 bis 5. Mai 2026 vom Regierungsrat und vom 

Kantonsrat beschlossen worden sind. Der Finanzstatus zeigt die Differenzen zwischen den ef-

fektiven Ausgabenbeschlüssen und den Budget- bzw. Finanzplanzahlen. Es ist zu beachten, 

dass die finanziellen Entwicklungen, die nicht auf Regierungsrats- oder Kantonsrats-Be-

schlüsse zurückgehen (wie zum Beispiel die Steuererträge oder die zeitliche Verschiebung von 

Investitionsprojekten) nicht berücksichtigt sind. Die Übersicht fasst alle finanziellen Auswirkun-

gen zusammen. Es zeigt sich, dass die erfassten Beschlüsse die Jahresrechnung 2026 um 

rund 2,7 Millionen Franken mehr belasten als budgetiert. Hauptgründe dafür sind verschiedene 

Beschlüsse des Regierungsrats im Zusammenhang mit Leistungsvereinbarungen. Die Stawiko 

hat vom Finanzstatus Kenntnis genommen und legt die Übersicht diesem Bericht bei (Bei-

lage 4). 

 

11. Jahresergebnis der Erfolgsrechnung 

Gemäss § 18 Abs. 1 und 2 des Finanzhaushaltgesetzes (BGS 611.1) wird das Jahresergebnis 

der Erfolgsrechnung im Konto Bilanzüberschuss/-fehlbetrag verbucht. Auf Beschluss der Legis-

lative kann von diesem Grundsatz abgewichen werden. Der Ertragsüberschuss bet rägt für das 

Jahr 2025 429,4 Millionen Franken. 
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12. Anträge 

Gestützt auf diesen Bericht beantragt die Stawiko mit 14 Ja- zu 0 Nein-Stimmen ohne Enthal-

tung (bei 1 kurzzeitigen Abwesenheit): 

1. den Geschäftsbericht 2025, bestehend aus Jahresbericht des Regierungsrats und Jahres-

rechnung (Vorlage Nr. 4073.1 - 00000), mit den sieben Aufforderungen (vgl. Beilage 5) zu 

genehmigen; 

2. die im Anhang zur Jahresrechnung als abgeschlossen bezeichneten Verpflichtungskredit e 

zu genehmigen; 

3. die Jahresrechnung 2025 der Pädagogischen Hochschule Zug zu genehmigen; 

4. die Jahresrechnung 2025 der Justizvollzugsanstalt Bostadel zu genehmigen. 

 

 

Edlibach, 3. Juni 2026  

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Im Namen der erweiterten Staatswirtschaftskommission 

 

Der Präsident: Tom Magnusson 

 

 

 

Beilagen: 

1) Stellungnahme des Regierungsrats vom 17. März 2026 zu den Aufforderungen der Stawiko  

2) Liste der Budgetkreditüberschreitungen 

3) Personalstellenübersicht per 31. Dezember 2025 

4) Finanzstatus per 5. Mai 2026 (Übersicht) 

5) Liste der Aufforderungen 
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Beilage 1 
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Beilage 2 

 

 

Liste der Budgetkreditüberschreitungen 

 

(die in Klammern ausgewiesenen Beträge entsprechen der Budgetkreditüberschreitung; 

«netto» bedeutet Aufwand abzüglich dazugehörende Einnahmen)  

 

­ RRB vom 5. November 2024 betr. Ausschreibung Projekt « IT5050.0358 AlO: lT-Arbeits-

platz 2024+ (ITAP2O24+)» Zuschlag an die Firma Computacenter AG, 8953 Dietikon (In-

vestitionsrechnung 0,3 Millionen Franken); 

­ RRB vom 19. November 2024 betr. Hochbau, An der Aa, Projekt: Mobile Notstromanlage 

An der Aa, Ausgabenvollzugsentscheid (Investitionsrechnung 0,71 Millionen Franken); 

­ RRB vom 17. Dezember 2024 betr. Ersatzbeschaffung Defibrillatoren für den Einsatz im 

Rettungsdienst: Vergabe des Zuschlags an MK-MED Medizintechnik AG (Investitionsrech-

nung 0,54 Millionen Franken); 

­ RRB vom 20. Dezember 2024 betr. Stiftung Eichholz: Genehmigung der Mehrkosten der 

Investition betreffend Mieterausbau Chollerstrasse sowie Genehmigung Entnahme aus Re-

serven aus Leistungsvereinbarung (Investitionsrechnung 0,31 Millionen Franken); 

­ RRB vom 14. Januar 2025 betr. Projekt «SD3541.0003 Werterhalt Polycom 2030», Kennt-

nisnahme einer Budgetkreditunterschreitung im Budget 2024 und Budgetkreditüberschrei-

bung im Budget 2025 (Investitionsrechnung 2,4 Millionen Franken); 

­ RRB vom 14. Januar 2025 betr. Deponie Baarburg, GS 4544, Projekt: BD3050.001 1 / Er-

satz Gasfackel, Ausgabenvollzugsentscheid (Investitionsrechnung 0,125  Millionen Fran-

ken); 

­ RRB vom 28. Januar 2025 betr. Projekt «IT5050.0354 Lifecycle Oracle ODA»: Kenntnis-

nahme einer Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 (Investitionsrechnung 0,44 Millio-

nen Franken); 

­ RRB vom 18. Februar 2025 betr. Projekt «IT5050.0393 Ablösung der App für KR-Ge-

schäfte», Kenntnisnahme einer Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 (Investitions-

rechnung 0,08 Millionen Franken); 

­ RRB vom 4. März 2025 betr. Projekt «IT5050.0289 Digitale Dossierführung, IT3592.0001», 

Kenntnisnahme einer Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 (Investitionsrechnung 

0,089 Millionen Franken); 

­ RRB vom 29. April 2025 betr. Projekt «lT5050.0352 Modernisierung Standort - / Gebäude-

Netzwerkverkabelung», Kenntnisnahme einer Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 

(Investitionsrechnung 0,6 Millionen Franken); 

­ RRB vom 6. Mai 2025 betr. Beitrag an erhöhten Migrationskosten bei der Softwareerneue-

rung Viacar V20 – Ausgabenvollzugsentscheid und Kenntnisnahme einer Budgetkreditüber-

schreibung (Erfolgsrechnung 0,72 Millionen Franken); 

­ RRB vom 13. Mai 2025 betr. Projekt «IT5050.5008 Webapplikation Kantonspauschale Ki-

BeG / KiBeV», Ergänzung zum IT-Projektportfolio 2025 und Kenntnisnahme einer Budget-

kreditüberschreitung im Budget 2025 (Investitionsrechnung 0,1  Millionen Franken); 

­ RRB vom 20. Mai 2025 betr. Mietliegenschaft «Asylunterkunft Zollweid», Zollweid 12, 

6331 Hünenberg (Erfolgsrechnung 0,027 Millionen Franken); 

­ RRB vom 20. Mai 2025 betr. Budgetkredit 2025 Konto TB3020.0023.004 und Reussdamm-

sanierung, Reusshalde bis Sinserbrücke, Gemeinde Hünenberg, Budgetkreditüberschrei-

tung (Investitionsrechnung 0,375 Millionen Franken); 

­ RRB vom 27. Mai 2025 betr. Projekt «lT5050.2017 HBA: Digitalisierung Dienstleistungs-

zentrum (ePost Zug)», Kenntnisnahme einer Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 

(Investitionsrechnung 0,09 Millionen Franken); 
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­ RRB vom 1. Juli 2025 betr. Projekt «IT5050.1009 Zubehör - Beschaffungsprojekt«, Kennt-

nisnahme einer Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 (Investitionsrechnung 0,1  Milli-

onen Franken); 

­ RRB vom 8. Juli 2025 betr. Altlastensanierung GS 286 (verbleibendes Teilgrundstück im 

Eigentum Kanton Zug); Ausgabenvollzugsentscheid (Erfolgsrechnung 0,941  Millionen Fran-

ken); 

­ RRB vom 8. Juli 2025 betr. Separatfondsverwaltung: Aufhebung der Finanzierung des in-

terkantonalen Kulturlastenausgleichs über den Lotteriefonds und Kenntnisnahme einer 

Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 (Erfolgsrechnung 2,7 Millionen Franken); 

­ Beschluss der Baudirektion vom 17. August 2025 betr. HB3060.0391.001 Einbau Tor Fahr-

zeugunterstände AZ Schönau; Altlastensanierung (Investitionsrechnung 0,09 Millionen 

Franken); 

­ RRB vom 19. August 2025 betr. Zusatzfinanzierung BildungsNetz Zug, Kenntnisnahme ei-

ner Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 (Erfolgsrechnung 0,15  Millionen Franken); 

­ RRB vom 2. September 2025 betr. Projekt «IT5050.5002 AFW: Digitalisierung forstliches 

Beitragswesen», Kenntnisnahme einer Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 (Inves-

titionsrechnung 0,04 Millionen Franken); 

­ RRB vom 23. September 2025 betr. Projekt «IT5050.0385 Objektdaten-Storage für grosse 

Datenmangen», Kenntnisnahme einer Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 (Investi-

tionsrechnung 0,66 Millionen Franken); 

­ RRB vom 28. Oktober 2025 betr. Kostenerhöhung Altlastensanierung Grundstück (GS) Nr. 

286, Grundbuch Zug, (verbleibendes Teilgrundstück im Eigentum Kanton Zug), Ausgaben-

vollzugsentscheid (Erfolgsrechnung 0,135 Millionen Franken); 

­ RRB vom 28. Oktober 2025 betr. Altlastensanierung Grundstück (GS) Nr. 4308, Grundbuch 

Zug, Grundstück im Eigentum Kanton Zug, Ausgabenvollzugsentscheid (Erfolgsrechnung 

0,48 Millionen Franken); 

­ RRB vom 28. Oktober 2025 betr. Projekt «IT5050.2045 Digital Experience Plattform KTZG 

& Gemeinden, Kenntnisnahme einer Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025» (Investi-

tionsrechnung 0,9 Millionen Franken); 

­ RRB vom 2. Dezember 2025 betr. Ergänzung der Leistungsvereinbarung mit dem Verein 

Frauenzentrale Zug betreffend Führen einer kantonalen Opferberatungsstelle für die Jahre 

2025-2027 (Erfolgsrechnung 0,11 Millionen Franken); 

­ Beschluss der Baudirektion vom 12. November 2025 betr. HB3060.0391.001 Einbau Tor 

Fahrzeugunterstände AZ Schönau; Altlastensanierung (Investitionsrechnung 0,2 Millionen 

Franken); 

­ RRB vom 9. Dezember 2025 betr. Projekt «IT5050.3001.001 AIO: ISG Umsetzung für den 

Kanton Zug», Kenntnisnahme einer Budgetkreditüberschreitung im Budget 2025 (Erfolgs-

rechnung 0,065 Millionen Franken); 

­ RRB vom 10. März 2026 betr. Projekte IT5050.5002, IT5050.2026, IT5050.2045, 

IT5050.0289, IT5050.0312, IT5050.0370 und IT5050.0392: Kenntnisnahme von Budgetkre-

ditüberschreitungen im Budget 2025 (Investitionsrechnung 0,55 Millionen Franken); 

­ RRB vom 31. März 2026 betr. Projekt «GD4040.0001.001: ECM Ausgleichskasse», Beitrag 

an die Ausgleichskasse Zug für das ERP-System «ECM» für die Jahre 2025 bis 2029; 

Kenntnisnahme der Budgetkreditüberschreitung in den Jahren 2025 und 2026  (Investitions-

rechnung 0,22 Millionen Franken. 
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Beilage 4 

 

 

Jahr

Aufwand

gemäss Budget und 

Finanzplan

Aufwand 

aktualisiert

2026 2'340'200 2'343'006

2027 2'452'128 2'460'232

2028 2'455'238 2'463'466

2029 2'537'249 2'538'385

Jahr

Ertrag

gemäss Budget und 

Finanzplan

Ertrag 

aktualisiert

2026 2'712'764 2'712'873

2027 2'772'058 2'772'119

2028 2'945'198 2'945'305

2029 3'056'273 3'056'381

Jahr

Ergebnis 

gemäss Budget und 

Finanzplan

Ergebnis 

aktualisiert

2026 372'564 369'867

2027 319'930 311'887

2028 489'960 481'839

2029 519'024 517'996

Jahr

Nettoinvestitionen

gemäss Budget und 

Finanzplan

Nettoinvestitionen 

aktualisiert

2026 223'394 258'091

2027 209'968 227'736

2028 250'478 268'406

2029 288'044 295'568

Ergebnis ER
Selbst-

finanzierung

Netto-

investitionen

Finanzierungs-

fehlbetrag

Selbst-

finanzierungs-

grad

(A) (B) (C) (B-C) (B/C)

2026 372'564 462'200 223'394 238'806 206.9%

aktualisiert 369'867 459'503 258'091 201'412 178.0%

2027 319'930 412'300 209'968 202'332 196.4%

aktualisiert 311'887 404'257 227'736 176'521 177.5%

2028 489'960 573'300 250'478 322'822 228.9%

aktualisiert 481'839 565'179 268'406 296'773 210.6%

2029 519'024 608'200 288'044 320'156 211.1%

aktualisiert 517'996 607'172 295'568 311'604 205.4%

Finanzstatus Übersicht Zeitraum:  24. September 2025 bis 5. Mai 2026

-8'043

-8'121

-1'028

+ Mehraufwand / - Minderaufwand

1. Erfolgsrechnung (in 1'000 Franken)

Differenz Ertrag

+ Mehrertrag / - Minderertrag

Differenz Aufwand 

2'806

8'104

8'228

1'136

Jahr

17'768

17'928

7'524

109

+ Ergebnisverbesserung / - Ergebnisverschlechterung

+ Mehrausgaben / - Minderausgaben

Differenz Nettoinvestitionen

61

107

3. Finanzrechnung (in 1'000 Franken)

34'697

2. Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)

Differenz Total

-2'697

108
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Beilage 5 

 

 

Liste der Aufforderungen 

 

Der Regierungsrat wird aufgefordert: 

1. das im Jahr 2026 eingeführte HR-Reporting zu nutzen und insbesondere die vom Kantons-

rat bewilligten Stellenplanvorgaben jederzeit einzuhalten. 

2. das Projekt «Moderne Zuger Kantonsgeschichte» eng zu begleiten und zu überwachen, da-

mit es nicht noch zu grösseren Verzögerungen bei der Umsetzung kommt.  

3. nach seinen Möglichkeiten so zu agieren, dass im Kunsthaus Zug wieder Ruhe einkehrt  

und ein allfälliger Reputationsverlust – auch für den Kanton Zug – vermieden werden kann. 

4. für die Stawiko einen Vergleich über die Umsetzung der Reform «Kaufleute 2023» in den 

verschiedenen Kantonen und eine Beurteilung über die Umsetzung beim Kaufmännischen 

Bildungszentrum Zug zu erstellen und abzugeben. 

5. den zuständigen Kommissionen und dem Kantonsrat zeitnah darzulegen, in welcher Grös-

senordnung ein Zusatzkredit für die Planung der Gesamtinstandsetzung mit Neubau der 

Justizvollzugsanstalt Bostadel zu erwarten ist. 

6. eine schriftliche Lagebeurteilung zu PFAS – unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des 

Bundes und der Massnahmen anderer Kantone – zu erstellen. 

7. auf der Liste der Personalstellenübersicht der kantonalen Verwaltung auch bei der Zuger 

Polizei die Aufteilung nach den verschiedenen Bereichen – ähnlich wie beim Strassenver-

kehrsamt – aufzuzeigen. 


